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Merkblatt zur Benützung der Kirche Hilterfingen für Traupaare 
 
Die Kirche Hilterfingen mit ihrem romanischen Ursprung in der prächtigen Lage am Thunersee,  
hat schon vielen Traupaaren eine unvergessliche Feier ermöglicht. Damit Sie Ihr Fest möglichst 
einfach organisieren können, hat der Kirchgemeinderat folgende Richtlinien erlassen: 
 
Reservation der Kirche 
Die Reservation erfolgt über das Anfrageformular auf der Homepage Kirchgemeinde Hilterfingen, 
www.kirchgemeindehilterfingen.ch oder per Telefon an Frau Barbara Eichenberger, 033 243 14 45. 
 
Kosten 
Im Benützungsreglement für die Gebäude der Kirchgemeinde Hilterfingen, in der Benützungs-
verordnung der Kirche Hilterfingen und in der einschlägigen Benützungstarifliste sind sowohl die 
Regelung als auch die Höhe der Tarife festgelegt.  
Grundsätzlich sind für die Berechnung der Tarife der Wohnort der Braut bzw. des Bräutigams 
und deren Mitgliedschaft in der reformierten Landeskirche massgebend. 
Zusätzliche Aufwandkosten der Sigristin / des Sigristen werden allen Traupaaren zum 
Stundenansatz von CHF 35.-/h in Rechnung gestellt. Darunter fallen vorzeitige Besichtigungen der 
Räumlichkeiten in Begleitung der Sigristin / des Sigristen sowie allfälliger Zusatzaufwand für 
Reinigungen. 
Ebenfalls zusätzlich verrechnet werden Extrabelegungen der Räume, wie z.B. Proben von 
Musikgruppen (siehe Tarifliste „Konzertprobe“). 
 
Trauzeiten 
Aus organisatorischen Gründen können Trauungen nur nachmittags durchgeführt werden. Die 
Mietdauer beträgt im Regelfall zwei Stunden. 
 
Blumenschmuck 
Der Blumenschmuck muss durch das Traupaar organisiert werden. Der Auftrag kann der Sigristin 
übertragen werden. 
 
Sorgfaltspflicht 
Die Anordnungen der Sigristin / des Sigristen sind zu befolgen. 
Das Streuen von Blumen, Werfen von Reis und Konfetti innerhalb und ausserhalb der Kirche ist 
untersagt. 
 
Treffpunkt 
Das Untergeschoss des Ofehüsi steht als Warteraum vor der Trauung für den Pfarrer /die Pfarrerin 
und das Traupaar zur Verfügung. 
 
Parkplätze 
Da die Durchgangswege, Zugänge und der Vorplatz der Kirche von Fahrzeugen aller Art jederzeit 
freizuhalten sind (ausgenommen ist der Fahrdienst für stark gehbehinderte Personen), bestehen 
auf dem Kirchenvorplatz grundsätzlich keine Parkmöglichkeiten. 
Wir bitten das Traupaar, seine Gäste auf die beschränkten Parkmöglichkeiten hinzuweisen. 
Der Kirchenparkplatz befindet sich oberhalb des Friedhofes, ca. 10 Plätze. 
Einige Autos können entlang der Friedhofsmauer und auf dem nahe gelegenen Schulhauspark-
platz parkiert werden, ca. 15 Plätze. 
 
Räumlichkeiten für Apéro 
Ein Raum für einen Apéro kann im Kirchgemeindehaus Klösterli in Oberhofen in gepflegter 
Umgebung gemietet werden. Die Reservation erfolgt über das Anfrageformular 
(www.kirchgemeindehilterfingen.ch oder per Telefon an Frau Barbara Eichenberger, 
Tel. 033 243 14 45. Leider kann auf dem Kirchenareal kein Apéro bereitgestellt werden. 
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